
Hinweise
für die Tätigkeit der Ständigen Kommissionen für Volkspolizei und Justiz

Die Hauptabteilung örtliche Organe des Staates 
beim Ministerpräsidenten der Deutschen Demo
kratischen Republik hat unlängst Hinweise für die 
Aufgabenstellung der ständigen Kommissionen der 
Bezirks- und Kreistage, der Stadtverordneten- und 
Stadtbezirksversammlungen gegeben, von denen 
wir nachstehend die Hinweise für die Ständigen 
Kommissionen für Volkspolizei und Justiz ver
öffentlichen. me Redaktion

Die Festigung und Stärkung unserer Staatsmacht, des 
Staates der Arbeiter und Bauern, erfordert die breite 
Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung des 
Staates, die Organisierung ihrer aktiven Teilnahme 
bei der Lösung der Aufgaben des wirtschaftlichen und 
kulturellen Aufbaues. Hierbei kommt den ständigen 
Kommissionen als einer der wichtigsten organisatori
schen Formen zur Entfaltung und Organisierung der 
Massenarbeit entscheidende Bedeutung zu. Es ist des
halb notwendig, alle Faktoren, die bisher eine erfolg
reiche Tätigkeit der ständigen Kommissionen vielfach 
noch hemmten, insbesondere die noch bestehenden un
klaren oder falschen Auffassungen über die rechtliche 
Stellung der ständigen Kommissionen und ihre prak
tischen Aufgaben, schnellstens aus dem Weg zu räumen.

Die ständigen Kommissionen sind gewählte .Organe 
der Bezirks- und Kreistage, Stadtverordneten- und 
Stadtbezirksversammlungen und haben als solche keine 
vollziehenden oder verfügenden Funktionen auszu
üben. ■ Sie sind nicht berechtigt, den Räten der 
Bezirke, Kreise, Städte und Stadtbezirke oder ihren 
Abteilungen Weisungen zu erteilen bzw. deren Wei
sungen aufzuheben oder abzuändern. Ihre Aufgabe 
ist es, die Bezirks- oder Kreistage, Stadtverordneten- 
und Stadtbezirksversammlungen bei der Leitung des 
wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaues ihres Gebie
tes zu unterstützen, indem sie vor allem aktiv an der 
Vorbereitung ihrer Sitzungen teilnehmen, die Initiative 
der Bevölkerung auf die Erfüllung der beschlossenen 
Aufgaben lenken und organisieren sowie die Kontrolle 
darüber ausüben, wie die Räte und ihre Abteilungen 
die Beschlüsse der örtlichen Volksvertretungen und die 
gesetzlichen Bestimmungen durchführen.

Die ständigen Kommissionen haben das Recht und 
die Pflicht, falls sie die Erteilung bestimmter Weisun
gen an die Räte oder ihre Abteilungen für notwendig 
erachten, eine entsprechende Beschlußvorlage je nach 
Bedeutung der Angelegenheit den Bezirks- oder Kreis
tagen bzw. Stadtverordneten- und Stadtbezirksver
sammlungen oder deren Räten zuzuleiten. Der gleiche 
Weg ist einzuschlagen, wenn die ständigen Kommis
sionen im Ergebnis ihrer Tätigkeit Vorschläge und An
regungen zur Verbesserung der Arbeit auf bestimmten 
Gebieten unterbreiten.

Zwischen den ständigen Kommissionen und den 
Räten der Bezirke, Kreise, Städte und Stadtbezirke 
und deren Abteilungen besteht kein Verhältnis der 
Über- oder Unterordnung, sondern es muß ein Ver
hältnis der gegenseitigen Hilfe und kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit bestehen bzw. angestrebt werden.

Nicht nur die ständigen Kommissionen sind nicht 
befugt, Weisungen an die Räte und ihre Abteilungen 
zu geben; auch die Räte und deren Abteilungen haben 
nicht das Recht, die ständigen Kommissionen in irgend
einer Form zu kommandieren, zu bevormunden, ihnen 
Weisungen zu erteilen usw. Notwendig ist dagegen, 
die ständigen Kommissionen in jeder Weise bei der 
Lösung ihrer großen Aufgaben zu unterstützen, vor 
allem durch die Beratung hinsichtlich der richtigen 
Arbeitsplanung, in den Fragen der Methodik bei der 
Lösung ihrer Aufgaben, durch die Hilfe in materiell- 
technischer Beziehung usw.

Vor allem die Mitarbeiter in den Fachabteilungen, 
insbesondere die Leiter 'der Abteilungen, müssen ihr 
bisheriges Verhältnis zu den ständigen Kommissionen 
überprüfen und sich ernsthaft um eine fruchtbare Zu
sammenarbeit mit diesen bemühen. Es ist notwendig, 
einen energischen Kampf gegen alle Tendenzen der 
Unterschätzung und Mißachtung der Bedeutung und der

Arbeit der ständigen Kommissionen zu führen sowie 
dafür Sorge zu tragen, daß die ständigen Kommissionen 
nicht als Anhängsel der Räte und ihrer Abteilungen 
angesehen und mit der Durchführung von deren Auf
gaben beauftragt werden. Die Org.-Instrukteur-Abtei- 
lungen und Sekretäre bei den Räten der Bezirke, Kreise, 
Städte und Stadtbezirke müssen unbedingt dafür sorgen 
und ständig kontrollieren, daß die Unterstützung der 
ständigen Kommissionen in der richtigen Weise organi
siert und falsche Auffassungen und Methoden in der 
Zusammenarbeit der ständigen Kommissionen mit den 
Räten und ihren Abteilungen schnellstens beseitigt 
werden.

Es ist weiterhin notwendig, den ständigen Kommis
sionen bestimmte Hinweise zu geben, welche Haupt
fragen sie in ihrer Tätigkeit auf ihrem jeweiligen 
Fachgebiet berücksichtigen sollen; diesem Zweck dienen 
die nachstehenden Hinweise für die Aufgabenstellung.

Diese Hinweise dürfen nicht als starres Dogma auf
gefaßt werden, sondern sind entsprechend den örtlichen 
Verhältnissen und Besonderheiten anzuwenden und zu 
konkretisieren. Das bedeutet, daß die ständigen Kom
missionen nicht schematisch alle aufgeführten Aufgaben 
sofort in Angriff nehmen sollen, sondern sich aus der 
Fülle der gegebenen Hinweise zunächst die Schwer
punkte auswählen, die für ihr Gebiet Bedeutung haben 
und der jeweiligen örtlichen Situation entsprechen. 
Weiterhin ist es jederzeit möglich, wenn es sich als 
erforderlich erweist, die Aufgabenstellung zu ergänzen 
bzw. zu erweitern. Das wird insbesondere dann der 
Fall sein, wenn die einzelnen ständigen Kommissionen 
neu ergehende wichtige gesetzliche Bestimmungen in 
ihrer weiteren Tätigkeit berücksichtigen müssen.

Die Hinweise für die Aufgabenstellung beziehen sich 
auf die Struktur der ständigen Kommissionen der Be
zirkstage, haben aber analog auch Gültigkeit für die 
ständigen Kommissionen der Kreistage, Stadtverord
neten- und Stadtbezirksversammlungen.

Im einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:
1. Mobilisierung der Werktätigen zur erhöhten Wach

samkeit gegenüber Feinden unseres Staates, um die 
Werktätigen in die Lage zu versetzen, solche Feinde zu 
erkennen und der gerechten Strafe zuzuführen.

Mithilfe bei der Entfaltung einer breiten Bewegung 
zur Übernahme von Selbstverpflichtungen für den per
sönlichen Schutz von Volkseigentum (Maschinen, Ge
räte, Gebäude usw.).

2. Abgabe von Hinweisen und Empfehlungen an die 
Volkspolizei zur Verbesserung ihres Einsatzes hinsicht
lich der Wahrung der Interessen und Rechte der Bür
ger und der Sicherung des sozialistischen Eigentums 
(z. B. Vorschläge über die Verstärkung des Betriebs
schutzes bei wichtigen volkseigenen Betrieben; Ver
stärkung des Streifendienstes in bestimmten Wohn
gebieten; Stationierung von Gruppen oder Einzelposten).

3. Mithilfe bei der ideologischen Erziehung der Be
völkerung in Ausspracheabenden, in denen durch die 
Justiz- und Sicherheitsorgane Aufklärung über die Pro
zesse gegen Agenten, Saboteure, Wirtschaftsverbrecher 
usw. gegeben wird.

Förderung und Mitwirkung bei der Organisierung von 
Justiz-Ausspracheabenden. Die Kommission trägt mit 
dafür Sorge, daß in diesen Ausspracheabenden die 
Rolle und grundsätzlichen Aufgaben der Justizorgane 
in der Deutschen Demokratischen Republik erläutert 
werden (hierbei ist der § 45 des Gerichtsverfassungs
gesetzes vom 2. Oktober 1952 zu beachten^

4. Die Kommission unterstützt die Vorbereitung und 
Durchführung der Schöffenwahlen.

Die Tätigkeit der Schöffen ist eine wichtige Form 
der politischen Massenarbeit. Deshalb achtet die Stän
dige Kommission für Volkspolizei und Justiz mit dar
auf, daß die Schöffen auch in ihren Arbeitsstätten und 
Wohngebieten ständig für die Sicherung der gesell
schaftlichen und staatlichen Ordnung eintreten und das 
Vertrauen der Werktätigen zu den demokratischen Ge
richten weiter festigen.
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